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Grußwort

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

⬅

dieses Jahr wurde ein neues Präsidium der 

Bundesrechtsanwaltskammer im Rahmen der 

164. Hauptversammlung am 13.10.2023 gewählt. 

Zum Präsidenten wurde – einstimmig – erneut 

Herr Rechtsanwalt und Notar Dr. Ulrich Wessels 

gewählt. Erfreulich aus norddeutscher Sicht ist, 

dass zum ersten Vizepräsidenten der Präsident 

der Hanseatischen Rechtsanwaltskammer Ham-

burg, Herr Rechtsanwalt Dr. Christian Lemke und 

zum dritten Vizepräsidenten Herr Rechtsanwalt 

und Notar Dr. Thomas Remmers, Präsident der 

Rechtsanwaltskammer Celle, gewählt wurden. Als 

vierte Vizepräsidentin wurde neu in den Vorstand 

Frau Rechtsanwältin Sabine Fuhrmann, Präsiden-

tin der Rechtsanwaltskammer Sachsen, und als 

Schatzmeisterin Frau Rechtsanwältin Leonora 

Holling, Präsidentin der Rechtsanwaltskammer 

Düsseldorf, gewählt. 

Erfreulicherweise finden sich immer noch Kolle-

ginnen und Kollegen, die bereit sind, die mit nicht 

unerheblichem Zeitaufwand verbundenen Aufga-

ben im Rahmen der anwaltlichen Selbstverwal-

tung zu übernehmen. Zu Recht sind Rechtsanwäl-

tinnen und Rechtsanwälte freie und unabhängige 

Organe der Rechtspflege und werden dies hoffent-

lich auch zukünftig sein. Die individuelle Freiheit 

und Unabhängigkeit der Anwaltschaft ist nur dann 

gewährleistet, wenn sie sich selbst verwaltet. 

Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte müssen 

unabhängig vom Staat und frei von Weisungen 

und Kapitalinteressen Dritter handeln. Die an-

waltliche Selbstverwaltung sichert die Unabhän-

gigkeit und Staatsferne der Anwaltschaft und 

schließt eine Staatsverwaltung aus.

Wir sollten uns darüber im Klaren sein, dass die 

anwaltliche Selbstverwaltung nicht nur eine sach-

nahe Aufgabenwahrnehmung mit sich bringt, son-

dern auch die staatliche Kontrolle und damit Ein-

flussnahme verhindert, ohne dabei Kosten für den 

Staat oder seine Bürger zu verursachen. 

In der Verantwortung der Rechtsanwaltskam-

mern liegt es auch, die Freiheitsrechte der 

Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte und ihre 

Verpflichtung auf das Gemeinwohl im Rahmen 

des geltenden Rechtes miteinander in Einklang zu 

bringen. Ich meine, dass uns dies bislang recht gut 

gelungen ist. 

Die anwaltliche Selbstverwaltung lebt vom ehren-

amtlichen Engagement, das eine unabhängige, un-

eigennützige und kostengünstige Aufgabenwahr-

nehmung gewährleistet. 

Es ist an uns, die Stellung der Rechtsanwältinnen 

und Rechtsanwälte als unabhängige Organe der 

Rechtspflege zu stärken und zu gewährleisten. 

Daher bitte ich Sie, sich weiterhin für die Belange 

der Anwaltschaft einzusetzen und sich ehrenamt-

lich in der Rechtsanwaltskammer zu engagieren. 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern an dieser Stelle eine schöne 

Weihnachtszeit und ein gesundes neues Jahr 

2024.

Ihr 

Dr. Peter Beer
Präsident 
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⬅

Angemessene Ausbildungsvergütung 

Gültig ab 01.01.2024

Auf seiner Sitzung am 01.12.2023 hat sich der Vorstand der Rechtsanwalts-

kammer Braunschweig erneut mit der Angemessenheit der Ausbildungsvergü-

tung befasst und die seit 2016 geltenden Empfehlungen für die Ausbildungs-

vergütung mit Geltung ab 01.01.2024 unter Berücksichtigung der seit 2020 

geltenden Mindestvergütung gem. § 17 BBiG n. F. angepasst.

Folgende Empfehlung wurde beschlossen:

2024 

1. Ausbildungsjahr  840,00 EUR  mindestens 649,00 EUR

2. Ausbildungsjahr  1.000,00 EUR  mindestens 766,00 EUR

3. Ausbildungsjahr  1.150,00 EUR  mindestens 876,00 EUR

Für das Jahr 2025 wird der Vorstand der Rechtsanwaltskammer nach Ver-

öffentlichung im Bundesgesetzblatt (ca. Oktober 2024) neu abstimmen.

Ausbildungsverträge, die die Mindestvergütung unterschreiten, werden nicht 

in das Verzeichnis der Berufsausbildungsverhältnisse eingetragen. Die Eintra-

gung ist wiederum zwingende Voraussetzung für die spätere Zulassung der 

Auszubildenden zur Zwischen- und Abschlussprüfung..

Petra Boeke
Geschäftsführerin der Rechtsanwaltskammer
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Im Rahmen der 165. Hauptversammlung am 13.10.2023 

haben die Präsidentinnen und Präsidenten der 28  Rechts-

anwaltskammern das Präsidium der Bundesrechtsan-

waltskammer (BRAK) neu gewählt. Rechtsanwalt und 

Notar Dr. Ulrich Wessels wurde erneut und insbeson-

dere einstimmig von der gesamten Hauptversammlung 

in seinem Amt als Präsident der BRAK bestätigt. 

Um bei versäumter Frist glaubhaft zu machen, dass 

eine Einreichung über das besondere elektronische 

Anwaltspostfach aus technischen Gründen vorüberge-

hend nicht möglich war, genügt ein Screenshot. Dies 

stellte der BGH in einem aktuellen Beschluss klar und 

hielt fest, dass eine anwaltliche Versicherung nicht zu-

sätzlich nötig ist. 

Neues Präsidium der Bundesrechtsanwaltskammer gewählt

BGH zur Glaubhaftmachung per Screenshot

Klicken Sie hier, um zu dem Beitrag zu gelangen.

BRAK Newsroom

Neuigkeiten rund um den Anwaltsberuf

⬅Rechtsanwaltskammer Braunschweig  4 |  2023

Klicken Sie hier, um zu dem Beitrag zu gelangen.

https://www.brak.de/presse/presseerklaerungen/der-brak-2023/neues-brak-praesidium-gewaehlt/
https://www.brak.de/newsroom/newsletter/nachrichten-aus-berlin/nachrichten-aus-berlin-2023/ausgabe-24-2023-v-29112023/bgh-zur-glaubhaftmachung-per-screenshot/


MitteilungenMitteilungen

6⬅

Ende Oktober 2023 haben wir Sie mit BRAK-RS 

407/2023 über den aktuellen Rule of Law Index 2023 

des World Justice Project informiert. 

Nun wird vom World Justice Project in Zusammenar-

beit mit der Europäischen Kommission ein weiteres 

Projekt aufgesetzt: Die sog. „Subnational Rule of Law 

Study“. Mit dieser Umfrage sollen Aussagen über Erfah-

rungen mit Justiz, Verwaltung und Rechtsstaatlichkeit 

getroffen werden. Dazu sollen neben „normalen Haus-

halten“ auch Rechtsexperten für den Bereich Ziviljustiz 

und Strafjustiz befragt werden. Die Umfrage kann nur 

zu belastbaren Ergebnisse führen, wenn möglichst viele 

daran teilnehmen. 

Die WJP-Expertenumfrage umfasst über 600 Fragen, 

die in vier verschiedene Fragebögen unterteilt sind: 

•   Strafjustiz 

Fragebogen 1

•   Ziviljustiz-A 

Fragebogen 2

•   Ziviljustiz-B  

Fragebogen 3

 

•   Staatsführung und Rechtsstaatlichkeit 
Fragebogen 4

 

Die Umfrage wird nur online durchgeführt wird und ist 

in mehreren Sprachen verfügbar. Rechtsexperten kön-

nen sich bei Interesse über den folgenden Link regis- 

trieren, um die Fragebögen online auszufüllen: 

https://s.alchemer.com/s3/WJP-EU-Registration.  

Berlin, 07.12.2023  |  RAin Eva Melina Buchmann

World Justice Project

Umfrage über Erfahrungen mit Justiz, Verwaltung und Rechtsstaatlichkeit

Rechtsanwaltskammer Braunschweig  4 |  2023

https://www.rak-braunschweig.de/images/downloads/Anlagen/2023_463Anlage1.pdf
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https://www.rak-braunschweig.de/images/downloads/Anlagen/2023_463Anlage2.pdf
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Im Zuge der Novellierung des § 128a ZPO stellt sich 

unter anderem die Frage, wie es sich auswirkt, wenn 

die Videoverhandlung unter technischen Schwierigkei-

ten leidet. Mangels konkreter gesetzlicher Vorschriften 

wird diese Frage – jedenfalls bislang – durch Rechtspre-

chung geklärt.

So hat das LG Bielefeld in seinem Urteil vom 25.09.2023 

(3 O 219/20) festgestellt, dass die per Videokonferenz 

zugeschaltete Partei säumig war, da von ihr zwar der 

Ton, aber von Anfang an kein Bild in den Sitzungssaal 

übertragen wurde.

In erster Linie mag dieses Urteil in Widerspruch stehen 

zum Beschluss des OLG Celle vom 15.09.2022, wo eine 

Verbindung zur beklagten Partei ebenfalls nicht möglich 

war, das Gericht aber ein Versäumnisurteil nicht erlas-

sen wollte. Da hier eine Verbindung aus „ungeklärten 

Gründen“ nicht möglich gewesen sei, sei es unbillig, die 

technischen Risiken auf die Partei abzuwälzen.

Im Fall des LG Bielefeld dagegen habe der Anwalt offen-

bar die Bild- und Tonübertragung schuldhaft nicht vor 

der Verhandlung sichergestellt bzw. überprüft, zumal 

er explizit auf die notwendige technische Ausrüstung 

hingewiesen worden sei. Das Verschulden des Anwalts 

müsse sich der Kläger zurechnen lassen.

Sollten Sie hierzu noch Fragen haben, wenden Sie sich 

an osiander@brak.de. 

Das Urteil finden Sie hier. 

Berlin, 30.10.2023  |  Ass. jur. Lea Osiander

Rechtsprechung zu Säumnis in Videoverhandlung

Rechtsanwaltskammer Braunschweig  4 |  2023
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Auf der Homepage der Zentralstelle für Finanztransakti-

onsuntersuchungen – FIU sind zum Thema Registrierung 

bei goAML zur Abgabe von Verdachtsmeldungen nach 

dem Geldwäschegesetz (GwG) weitergehende Hinweise 

hochgeladen worden, die nunmehr klarstellen, wer sich 

seitens der Anwaltschaft bei go-AML zu registrieren hat 

Für Verpflichtete nach § 2 Abs. 1 des Geldwäschege-

setzes besteht – unabhängig von der Abgabe einer Ver-

dachtsmeldung – spätestens zum 1. Januar 2024 eine 

Registrierungspflicht im elektronischen Meldeportal 

„goAML Web" der Zentralstelle für Finanztransaktions-

untersuchungen – FIU.

Verpflichtete gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 10, 11, 12 Geldwä-

schegesetz (GwG) sind Rechtsanwälte, Steuerberater, 

Rechtsbeistände, Wirtschaftsprüfer und andere dort 

genannte Berufsträger. Gemäß § 45 Abs. 1 GwG haben 

sich die Verpflichteten im elektronischen Meldeportal 

goAML bei der FIU zu registrieren. Dies gilt unabhängig 

von der Form der ausgeübten Berufsträgerschaft. Hie-

runter fallen grundsätzlich auch angestellte Berufsträ-

ger, die als Arbeitnehmer in einer Sozietät, einer Kanzlei, 

Partnerschaft oder sonstigen Berufsausübungsgemein-

schaft tätig sind.

Demzufolge hat sich jeder Partner und Angestellte se-

parat als eigenständiger Verpflichteter in goAML Web 

zu registrieren. Die zusätzliche Registrierung von Kanz-

leien, Partnerschaften sowie weiteren Organisations-

formen (u. a. GbR, GmbH) erfüllt hier nicht die Norm. 

Die bisher bereits in goAML Web registrierten Institu-

tionen und die darunter erfassten Berufsträger bleiben 

zunächst aber im Bestand.

Bei Berufsträgern, die über mehrfache Qualifikationen 

verfügen (z. B. Steuerberater und Rechtsanwalt) ist zu 

beachten, dass die Registrierung nur mit einer Qualifi-

kation erfolgen kann. Die vorherrschende Berufsaus-

übung steht dabei im Vordergrund. Die besagte Seite 

auf der Homepage der FIU finden Sie hier.

Im Schreiben vom 29.09.2023 hatte sich die BRAK an 

das BMF und die FIU mit der Bitte um Klarstellung der 

Frage gewandt, wer sich zu registrieren habe (Kanzlei 

oder die/der einzelne Berufsträger/-in?), da nachfragen-

de Kammern unterschiedliche Auskünfte von der FIU 

erhalten hatten und dementsprechend Verunsicherung 

herrschte (vgl. 364/2023).

Wie oben zitiert, besteht die Pflicht zur Registrierung 

bei goAML gemäß § 45 Abs. 1 Satz 2 GwG für die 

nach dem GwG verpflichtete Anwältinnen und Anwäl-

te als Berufsträgerinnen und -träger spätestens zum 

01.01.2024 (vgl. § 59 Abs. 6 Satz 1 GwG). Die Regis-

trierung der Kanzlei/Berufsausübungsgesellschaft er-

füllt die Pflicht für die einzelnen Berufsträgerinnen und 

-träger nach § 45 Abs. 1 Satz 2 GwG nicht.

In dem Regierungsentwurf für ein Finanzkriminalitäts-

bekämpfungsgesetz (FKBG) wurde auch der For-derung 

der BRAK nach einer „Übergangsregelung“ aufgrund der 

vormals bestehenden Unklarheiten zur Registrierungs-

pflicht entsprochen: So soll der geplante Bußgeldtatbe-

stand zur Nichtregistrierung bei goAML, § 56 Abs. 1 Nr. 

69a GwG-neu, erst am 01.01.2025 in Kraft treten.   

Berlin, 06.11.2023  |  Ass. jur. Caterina Fabian

Klarstellung bei der Registrierung bei goAML

Neue Hinweise auf der Homepage der FIU

Rechtsanwaltskammer Braunschweig  4 |  2023

https://www.zoll.de/DE/FIU/Fachliche-Informationen/Registrierung/registrierung_node.html
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Die BRAK wurde darüber informiert, dass die auf 

Zypern ansässige Legal Cloud Ltd. gemeinsam mit der 

Legal Cloud (Deutschland) GmbH & Co. KG unter www.

rechtecheck.de ein Portal mit Profilen zu Rechtsanwäl-

tinnen und Rechtsanwälten betreibt, und dort insbe-

sondere ein sogenanntes Anwaltsverzeichnis führt. Die 

Einträge zu den Kolleginnen und Kollegen wurden ohne 

vorherige Einwilligungsabfrage angelegt.

Stattdessen informierten die Portalbetreiberinnen die 

Betroffenen gemäß § 14 DS-GVO über die Einträge und 

beriefen sich dabei als Rechtsgrundlage auf ein berech-

tigtes Interesse im Sinne von Art. 6 Abs. 1 UA 1 lit. f) 

DS-GVO. In diesem Zuge wurden die Betroffenen auch 

darüber informiert, dass die Daten dem Bundesweiten 

Amtlichen Anwaltsverzeichnis (BRAV) entnommen wor-

den seien. Dazu möchte ich Ihnen die folgenden Infor-

mationen an die Hand geben:

I.   Sicherungsmechanismen

Die BRAK hat angemessene Sicherheitsmechanismen 

zum Schutz der BRAV-Daten vor zweckwidrigen und 

massenhaften Abrufen implementiert. Eine entspre-

chende Beschreibung finden Sie bei Bedarf auf Seite 

11.

II.   Vorgehen der Portalbetreiber

Vor diesem Hintergrund ist nicht nachvollziehbar wie die 

Portalbetreiber an die Daten gelangt sind und ob diese tat-

sächlich wie behauptet aus dem BRAV abgerufen wurden. 

Eine Gesamteinsicht oder gar ein gesamthafter Abruf ist 

und war angesichts der implementierten Schutzmaßnah-

men zu keiner Zeit möglich. Automatisierte Massenabfra-

gen sind ebenfalls ausgeschlossen. Nicht verhindern lässt 

sich indes angesichts der gesetzlich vorgeschriebenen 

Einsehbarkeit über das Internet, dass einzelne Daten suk-

zessive abgerufen und wieder zusammengesetzt werden. 

Ob und wie dies geschehen ist, wird derzeit eruiert. 

Vizepräsident Haug hat die Portalbetreiberinnen auf-

gefordert, ihr Vorgehen zu erläutern (s. Seite 12).

Nicht gänzlich auszuschließen ist, dass der Datenabruf 

aus dem BRAV von den Betreiberinnen nur als Vorwand 

für einen vermeintlichen Rechtsgrund des Datenabrufs 

angeführt wird. Nach dem früher geltenden BDSG a. F. 

stellte die Entnahme aus öffentlichen Verzeichnissen 

einen Rechtfertigungsgrund dar. Sie kann sich nach An-

sicht mancher auch weiterhin, namentlich im Rahmen 

der Interessensabwägung nach Art. 6 Abs. 1 UA 1 lit. f)

DS-GVO, rechtfertigend auswirken. Für einen bloß 

vorgeschobenen Datenabruf aus dem BRAV spricht, 

dass auf www.rechtecheck.de auch unzutreffende, vom 

BRAV-Be-stand abweichende Daten veröffentlicht wur-

den.

III. Datenschutzrechtswidrigkeit des Angebots

Für den Datenabruf und deren Veröffentlichung auf 

www.rechtecheck.de fehlt es nach hiesiger Ansicht 

an einer datenschutzrechtlich erforderlichen Rechts-

grundlage. Hierauf hat die BRAK die Betreiberinnen 

ebenfalls hingewiesen. Bei entsprechender Argumenta-

tion im Rahmend er Interessensabwägung (Art. 6 Abs. 1 

UA 1 lit. f DS-GVO) erscheint indes auch eine gegentei-

lige Einschätzung nicht ausgeschlossen.

Die BRAK wird die zuständigen Datenschutzaufsichts-

behörden informieren.

IV. Rechtliche Handlungsoptionen

Indes besteht für die BRAK keine eigene Handhabe, den 

Portalbetreiberinnen die Datenabrufe zu un-tersagen. 

In wettbewerbsrechtlicher Hinsicht fehlt es insoweit 

jedenfalls an der Aktivlegitimation der BRAK gemäß

 § 8 Abs. 3 Nr. 4 UWG. In urheber- bzw. datenbankrecht-

licher Hinsicht scheiten Unterlassungsansprüche an § 5 

Abs. 2 UrhG (analog) bzw. der Werkqualität.   

Berlin, 20.11.2023  |  RA Sebastian Aurich

Verwendung von BRAV-Daten auf rechtecheck.de

Rechtsanwaltskammer Braunschweig  4 |  2023
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Im Bundesweiten Amtlichen Anwaltsverzeichnis 

(BRAV) sind gegenwärtig die folgenden Maßnahmen 

gegen automatisierte und massenhafte Datenabrufe 

implementiert.

1.1 Maschinenerkennung

Zur Verhinderung automatisierter Datenabrufe sind die 

folgenden Maßnahmen implementiert.

1.1.1 BotDetection

Ein Schutz vor automatisierten Abfragen der BRAV-Da-

ten erfolgt zunächst durch eine BotDetection der Web 

Application Firewall, welche für die BRAV-Webanwen-

dung konfiguriert worden ist und unberechtigte Mehr-

fach-Zugriffe blockiert. Dieser Mechanismus basiert auf 

der Möglichkeit der Erkennung „klassischer" Bots auf-

grund ihrer hohen Requestrate. Bei einer bestimmten 

(konfigurierbaren) Requestrate werden Requests über 

die BotDetection der Web Application Firewall abge-

fangen und blockiert. Die Prüfung erfolgt anhand der 

Source-IP-Adressen.

1.1.2 Berechtigungsprüfung
am ISTIO-INGRESS-Gateway

Zusätzlich ist eine Berechtigungsprüfung auf der Ebe-

ne des Kubernetes Gateway (ISTIO-INGRESS-Gate-

way) implementiert. Diese zweite Stufe ergänzt die 

erste Prüfung und unterbindet "moderate" Data-Cra-

wling-Abfragelasten. Hierbei wird die maximale Anzahl 

von Anfragen je Cookie „bravsear-chip“ pro Stunde kon-

figuriert, gemessen und ggf. blockiert.

1.2 Begrenzung der mit einem Zugriff 
einsehbaren Daten

Ferner ist zur Verhinderung massenhafter Datenabrufe 
die Menge der Daten, die mit einzelnen Zugriffen ein-

sehbar sind, derart minimiert, dass ein händisches oder 

maschinelles Crawling nicht wirtschaftlich sinnvoll und 

jedenfalls nicht in der für Werbe-Kampagnen benötig-

ten Masse möglich erscheint. So bedarf es zunächst für 

jeden Zugriff der Durchführung einer Suche anhand 

mindestens eines Suchkriteriums, wodurch die Menge 

der einsehbaren Daten eingeschränkt wird. Ferner wer-

den pro Aktenvermerk.

Suchvorgang nur die Namen und Adressen zu maximal 

sechs Einträgen zu dieser Suche angezeigt. Um weitere 

Einträge zu der Suche sehen und kopieren zu können, 

müssen weitere Ergebnisseiten aufgerufen werden. Je-

der dieser Aufrufe stellt einen eigenen Zugriff dar, der 

von den zuvor beschriebenen Maßnahmen erfasst wird. 

Um die Telekommunikationsdaten einer Rechtsanwältin 

einzusehen, muss zudem der entsprechende Datensatz 

zu dieser Person über das Feld „Info“ aufgerufen wer-

den. Auch dies stellt einen eigenen Abruf dar.   

Technische Sicherungen 
zum Schutz vor zweckwidrigen Datenabrufen aus dem BRAV

Rechtsanwaltskammer Braunschweig  4 |  2023
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Die Legal Cloud Ltd. und die Legal Cloud (Deutschland) 

GmbH & Co. KG betreiben auf https://rechtecheck.de/

gemeinsam ein sogenanntes Anwaltsverzeichnis und 

führen dort u. a. Profile zu in Deutschland zugelasse-

nen Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten. Insbe-

sondere Namen und Kontaktdaten zu Anwältinnen und 

Anwälten werden dort einer breiten Öffentlichkeit zu-

gänglich gemacht. Gemäß Art. 14 DS-GVO haben Sie 

die Betroffenen über diesen Umstand sowie darüber 

informiert, dass diese Daten dem Bundesweiten Amt-

lichen Anwaltsverzeichnis (BRAV) entnommen worden 

seien (siehe Ihre Betroffeneninformation in der Anlage). 

Das BRAV wird von der Bundesrechtsanwaltskammer 

(BRAK) in gesetzlichem Auftrag und mit der Vorgabe 

der jederzeitigen Abrufbarkeit über das Internet unter 

folgender URL betrieben: https://bravsearch.bea-brak.

de/bravsearch/index.brak. Sie hat technische Schutz-

maßnahmen implementiert, um zweckwidrige Datenab-

rufe weitestmöglich auszuschließen.

Die BRAK wurde daraufhin von mehreren Anwältinnen 

und Anwälten aufgefordert, die im BRAV implementier-

ten Sicherungsmaßnahmen gegen solche Abrufe darzu-

legen und sich zur Zulässigkeit der von Ihnen vorgenom-

menen Datenverarbeitungen zu äußern.

I.   Bitte um Auskunft

In diesem Zusammenhang bitte ich höflich um Ihre Un-

terstützung, namentlich um Mitteilung, wie genau, mit 

welchen technischen Mitteln, wann und in welchem Um-

fang die Daten dem BRAV entnommen wurden.

II.  Datenschutzrechtliche Bewertung

Als Betreiberin des BRAV und insoweit gemäß § 31 

Abs. 1 S. 2 und Abs. 5 S. 2 BRAO datenschutzrechtlich 

verantwortliche Stelle sieht sich die BRAK gehalten, 

unzulässigen zweckwidrigen Datenent-nahmen auch 

insoweit entgegenzuwirken, als sich diese nicht durch 

technische Maßnahmen verhindern lassen. Dies um-

fasst nach vorläufiger hiesiger Einschätzung auch die 

ihrer Auskunft nach gegenüber den Beschwerdeführern 

von Ihnen vorgenommenen massenhaften Abrufe zum 

Betrieb des „Anwaltssuchdienstes“.

Der Betrieb des BRAV und namentlich die Ermöglichung 

eines Datenabrufs ist gemäß § 31 Abs. 2 BRAO sowie 

§ 6 Abs. 1 und § 7 RAVPV unter den dort vorgesehen 

Modalitäten und Zweckbeschränkungen der BRAK zu-

gewiesen. Datenabrufe und -verwendungen zu anderen 

Zwecken sind hingegen ebenso wenig vorgesehen wie 

der Betrieb eines entsprechenden Verzeichnisses durch 

andere Stellen.

Nach vorläufiger hiesiger Rechtsauffassung können sich 

die Legal Cloud Ltd. bzw. die Legal Cloud (Deutschland) 

GmbH&Co.KG hinsichtlich des Datenabrufs und der 

Datenveröffentlichung auf www.rechtecheck.de nicht 

auf ein berechtigtes Interesse im Sinne von Art. 6 Abs. 1

UA 1 lit. f DS-GVO oder eine andere Rechtsgrundlage 

berufen.

Im Rahmen der zur Bestimmung eines berechtigten 

Interesses vorzunehmenden Interessenabwägung sind 

die Persönlichkeitsrechte und Interessen der Betroffe-

nen zu berücksichtigen sowie etwaigen Interessen der 

Legal Cloud Ltd. bzw. der Legal Cloud (Deutschland) 

GmbH & Co.KG gegenüberzustellen. Ferner ist die ein-

fachgesetzliche Wertentscheidung und Intention des 

§ 31 Abs. 2 BRAO i.V.m. § 6 Abs. 1 und § 7 RAVPV zu 

berücksichtigen, wonach Datenzugänge – aufgrund 

des datenschutzrechtlichen Zweckbindungsgrundsatz 

aus Art. 5 Abs. 1 lit. b DS-GVO ausschließlich – in dem 

dort vorgesehenen Umfang, zu dem dort vorgesehenen 

Zweck sowie in der selbstverwalteten Zuständigkeit der 

BRAK vor-gesehen sind.

Im Ergebnis dürfte dabei den Rechten und Interessen 

der Betroffenen der Vorzug zu geben sein.

Das BRAV dient ausweislich des § 31 Abs. 2 Satz 1 

BRAO dem Zweck der Information von Rechtsuchen-

den, Gerichten, Behörden und sonstigen Teilnehmern 

des Rechtsverkehrs und steht jedem unentgeltlich zur 

Abruf und Veröffentlichung von BRAV-Daten 
 durch die Legal Cloud Ltd. bzw. die Legal Cloud
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Nutzung zu, um die Anwaltseigenschaft und die Kon-

taktdaten von Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten 

jederzeit in Erfahrung zu bringen und im Rechtsverkehr 

nutzen zu können. Nicht bezweckt ist hingegen die Nut-

zung zu anderen, insbesondere kommerziellen Zwecken.

Die Betroffenen müssen die, im Interesse eines funkti-

onierenden Rechtsverkehrs angeordneten, Daten-ver-

arbeitungen hinnehmen. Ebenso müssen sie es hin-

nehmen, wenn Daten zu den gesetzlich vorgesehenen 

Zwecken aus dem Verzeichnis entnommen werden. An-

ders verhält es sich hingegen mit Blick auf Abrufe und 

Verarbeitungen zu darüberhinausgehenden Zwecken 

wie dem Betrieb von rechtecheck.de.

Anders als bei vielen Internetveröffentlichungen erfolgt 

die Zugänglichmachung im BRAV nicht aufgrund einer 

Einwilligung der Betroffenen, sondern aufgrund einer 

zwingend zu befolgenden gesetzlichen Anordnung. Da-

her kann nicht etwa angenommen werden, dass die Be-

troffenen sich ihrer Rechte begeben hätten.

Auch erfolgt die Zugänglichmachung im BRAV nur un-

ter eingeschränkten Zugangsmodalitäten – die einen 

gesamthaften Abruf zu anderen als in § 31 Abs. 2 Satz 1 

BRAO vorgesehenen und namentlich zu kommerziellen 

Zwecken – gerade verhindern sollen.

Sowohl mit Blick auf den gesetzlichen Zweck des Ver-

zeichnisses als auch die tatsächliche Ausgestal-tung 

des Zugangs dazu handelt es sich damit nicht um ein öf-

fentliches Verzeichnis, bei dem man unter anderen Um-

ständen möglicherweise geringere Anforderungen an 

zweckändernde Datenabrufe stellen könnte, sondern 

lediglich um ein teilöffentliches Verzeichnis.

Eine gesetzliche oder sonst rechtliche Wertungsent-

scheidung für die Zulässigkeit eines Abrufs bzw. ei-ner 

Weiterverwendung zu weitergehenden als den in § 31 

Abs. 2 Satz 1 BRAO genannten Zwecken lässt sich der 

gemäß dieser Vorschrift erfolgten Zugänglichmachung 

– anders als möglicherweise mit Blick auf andere Ver-

zeichnisse oder in Fällen der Presseberichterstattung 

– nach alledem nicht entnehmen.

Die früher einschlägige privilegierende Erlaubnisnorm 

des § 28 Abs. 1 Ziffer 2 BDSG a. F. für Weiterverarbei-

tungen aus öffentlich zugänglichen Quellen ist nicht 

länger anwendbar. Auch lässt sich deren Wertungsge-

danke angesichts des Zweckbindungsgrundsatzes und 

der eingeschränkten Öffentlichkeit des Verzeichnisses 

nicht entsprechend heranziehen.

Die Betroffenen haben nicht zuletzt vor diesem Hin-

tergrund im Ausgangspunkt ein zu schützendes Recht 

darauf und ein Interesse daran, dass derartige Abrufe 

bzw. Weiterverarbeitungen – namentlich zur Veröffent-

lichung an anderer Stelle und unter anderen Zugangs-

modalitäten – nicht ohne ihre Zustimmung erfolgen. 

Dieses Interesse wird dadurch erhöht, dass der BRAK 

mehrere Fälle bekannt geworden sind, in denen die auf 

rechtecheck.de veröffentlichten Daten unzutreffend 

bzw. veraltet waren. Nicht hinzunehmen ist für die Be-

troffenen schließlich, dass Anfragen, die über das Portal 

an diese gerichtet werden, offenbar nicht in allen Fällen 

an diese weitergeleitet werden. Dadurch entsteht für 

die bbetroffenen Kolleginnen und Kollegen ein erheb-

licher Reputationsschaden. Haftungsansprüche wegen 

verzögerter bzw. nicht erfolgter Beantwortung eiliger 

Anfragen stehen im Raum.

Demgegenüber erscheint ein etwaiges Interesse po-

tenzieller Mandanten, über rechtecheck.de informiert 

zu werden, zweifelhaft. Es dürfte insbesondere kein 

Interesse daran bestehen, über ungefragte Einträge in-

formiert zu werden, vor allem solche, die unzutreffend 

sind, und bei denen mangels Einverständnisses der be-

troffenen Rechtsanwältinnen oder Rechtsanwälte oder 

in Ermangelung einer Weiterleitung durch die Betreiber 

von Rechtecheck.de überhaupt nicht mit einer Auskunft 

zu rechnen ist. Im Übrigen besteht mit dem Bundeswei-

ten Amtlichen Anwaltsverzeichnis ein taugliches und für 

alle Rechtssuchenden jederzeit abrufbares Verzeichnis 

zur Verfügung.

Ein etwaiges wirtschaftliches Interesse der Legal Cloud 

Ltd. daran, eine solche Plattform zu betreiben, müsste 

vor dem geschilderten Hintergrund hinter den Rechten 

und Interessen der Betroffenen und der Rechtsuchen-

den Öffentlichkeit zurückstehen. Ein solches wird von 

Ihnen bislang aber auch nicht angeführt.

Vor einer Entscheidung über mögliche weitere Schritte 

möchte ich Ihnen die Gelegenheit zur Stellungnahme 

einräumen. Die Entscheidung soll hier am 28.11.2023 

getroffen werden.  
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Niedersächsisches
Justizministerium

In dem Gespräch zwischen Herrn Staatssekretär Dr. 

Smollich und den Präsidenten der Rechtsanwaltskam-

mern und der Notarkammern am 16. Mai 2023 waren 

unter dem TOP 4 auch die Formate im elektronischen 

Rechtsverkehr einzureichender Schriftstücke Gegen-

stand des gemeinsamen Austausches. Gemeint sind 

dabei nicht Dateiformate im technischen Sinne, son-

dern Namenskonventionen bei der Dateibenennung. 

Die Metadatenpflege eingehender elektronischer Do-

kumente bedeutet einen erheblichen Mehraufwand im 

Bereich der Serviceeinheiten der Gerichte. Elektro-

nische Dokumente müssen benannt, klassifiziert und 

geordnet werden. Diese Pflege ist alternativlos, da die 

Daten für eine Strukturierung und die Ausschöpfung 

der Vorteile der elektronischen Aktenführung zwingend 

notwendig sind. Namenskonventionen können die Me-

tadatenpflege erleichtern.

Das Niedersächsische Justizministerium hat deshalb 

mit den niedersächsischen Obergerichten eine Liste 

Namenskonventionen im elektronischen Rechtsverkehr 

abgestimmt (s. folgende Seite). Dabei wurden die Do-

kumentnamen bewusst nicht feiner unterteilt, um den 

Aufwand bei den einreichenden Personen möglichst 

niedrig zu halten.

Bei den Vorschlägen zur Dateibenennung handelt es 

sich nicht um eine abschließende Liste. In jedem Fall 

wird jedoch um eine sprechende Benennung der Datei 

gebeten.

Für die Dateibezeichnung stehen nur die Buchstaben 

des deutschen Alphabetes einschließlich der Umlaute 

ä, ö, ü und ß, Ziffern sowie die Zeichen Unterstrich und 

Minus zur Verfügung.

Mehrere Dokumente, z. B. PKH-Antrag und PKH-Unter-

lagen, sind jeweils als einzelne Dateien zu übermitteln.

Bei Übersendung mehrerer Dateien sollen die Dateien 

fortlaufend nummeriert werden, 

z. B.:

01_Klage

02_Anlage_1_Kaufvertrag 

etc.

Hierdurch wird den empfangenden IT-Systemen die zu-

treffende Sortierung der eingehenden elektronischen 

Dokumente ermöglicht und manueller Sortieraufwand 

reduziert. 

Die Einhaltung bedeutete nicht nur eine Arbeitserleich-

terung für die Mitarbeitenden der Serviceeinheiten. 

Namenskonventionen im elektronischen Rechtsverkehr 

dienen mit der vereinheitlichten Dateibenennung der 

beschleunigten Verarbeitung von elektronischen Po-

steingängen innerhalb der justizinternen Systeme.

Die niedersächsische Justiz vergibt umgekehrt für von 

ihr zu versendende elektronische Dokumente ebenfalls 

sprechende Dateibenennungen.  
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Namenskonventionen im elektronischen Rechtsverkehr

Dokumentname Anmerkungen
Anhörungsrüge

Anlage 

(mit Bezeichnung, soweit auf der Anlage ersichtlich)

Die Anlage sollte nach einer fortlaufenden Nummerie-

rung im Klartext sinnvoll bezeichnet sein, wobei der zu-

gehörige Schriftsatz immer die Nummer 01 erhält, z. B.

| 02_Anlage_1_Kaufvertrag | 03_Anlage_2_Kontoauszug | 

04_Anlage_3_Vollmacht

Antrag

Möglichst konkrete Bezeichnung  

(z. B | Fristverlängerungsantrag | Befangenheitsantrag | 

Wiedereinsetzungsantrag | etc.)

Berufung

Berufungsbegründung

Beschwerde z. B. | Nichtzulassungsbeschwerde | etc.

Erledigungserklärung

Erinnerung

Klage

Werden der Klage Anlagen beigefügt, sind Klage und 

Anlagen fortlaufend zu nummerieren, wobei die Klage 

die Nummerierung 01 erhält, z. B | 01_Klage

Klageerweiterung

Klageerwiderung

Klagerücknahme

Kosten-/Vergütungsfestsetzungsantrag

PKH-Antrag

Werden dem Antrag Unterlagen beigefügt, sind 

Antrag und Unterlagen fortlaufend zu nummerieren, 

wobei der Antrag die Nummerierung 01 erhält, 

z. B. | 01_PKH-Antrag

PKH-Unterlagen

Die Unterlagen sollten nach einer fortlaufenden 

Nummerierung im Klartext sinnvoll bezeichnet sein, 

wobei der zugehörige PKH-Antrag immer die Nummer 

01 erhält, z. B.

| 02_Anlage_1_Kontoauszug | 03_Anlage_2_Mietvertrag

Revision

Revisionsbegründung z. B. | Berufungsrücknahme | Antragsrücknahme | etc.

Rücknahme

Schriftsatz

Streitverkündung

Vergleichsvorschlag

Vergleichsannahme

Verteidigungsanzeige

Vertretungsanzeige

Verzögerungsrüge

Widerklage

Werden der Widerklage Anlagen beigefügt, sind 

Widerklage und Anlagen fortlaufend zu nummerieren, 

wobei die Widerklage die Nummerierung 01 erhält,

z. B. | 01_Widerklage



Mitteilungen

Rechtsanwaltskammer Braunschweig 4  |  2023

Verpflichtende Identifizierung auffälliger Sachverhalte  

im Zusammenhang mit dem Angriff der Hamas 

und dem sog. Palästinensischen Islamischen Jihad auf Israel

Die aktuellen Geschehnisse in Nahost und damit den An-

griff der Hamas und des Palästinensischen Islamischen 

Dschihad (PIJ) auf Israel betreffend nimmt die deutsche 

FIU zum Anlass, ihre Hinweise für Verpflichtete zur 

Identifikation entsprechend auffälliger Sachverhalte zu 

aktualisieren, damit wir gemeinsam der Terrorfinanzie-

rung geschlossen entgegentreten.

 

Dazu finden Sie die von der israelischen FIU zur Verfü-

gung gestellten nachstehenden Informationen mit der 

Bitte um priorisierte Berücksichtigung bei der Erfüllung 

Ihrer Pflichten nach dem Geldwäschegesetz:

Im Einzelnen

Das insoweit zuständige Bundesministerium des Innern 

hat am 2. November 2023 Betätigungsverbote für die 

in der EU verbotene Hamas und weiterhin das interna-

tionale Netzwerk „Samidoun – Palestinian Solidarity Net-

work“ erlassen: 

https://www.bmi.bund.de/Shared-Docs/pressemittei-

lungen/DE/2023/11/vereinsverbot-hamas-samidoun.

html.

1.  Typologien zur Beschaffung von Finanzmitteln 
der Hamas und des PIJ

Die Beschaffung von Finanzmitteln zur Finanzierung 

des Terrorismus bzw. möglicher terroristischer Anschlä-

ge kann aus verschiedenen Quellen erfolgen, unter an-

derem durch

•  direkte Mittelbeschaffung,

•  Mittelbeschaffung durch missbräuchliche Nutzung 

gemeinnütziger Organisationen (NPOs),

•   Mittelbeschaffung durch Personen,  

die mit der Hamas in Verbindung stehen  

oder mit ihr sympathisieren.

Die Finanzierung des Terrorismus wird häufig unter 

dem Deckmantel von Spendenkampagnen für huma-

nitäre Zwecke durchgeführt, die von verschiedenen 

Verbänden, Wohltätigkeitsorganisationen oder durch 

private Initiativen geleitet werden. Die gesammelten 

Gelder werden sodann an Personen oder Einrichtungen 

weitergeleitet, die mit der Hamas und dem PIJ in Verbin-

dung stehen. Die betreffenden Organisationen führen 

Spendenkampagnen über viele Kommunikationskanäle

durch, z. B. Telegram, X (ehemals Twitter), Facebook,

Instagram und TikTok, sowohl in eigenständigen 

Threads / Posts, als auch über eingefügte Kommentare. 

In vielen Fällen sind diese Kanäle miteinander verbun-

den, indem sie identische oder ähnliche Nachrichten 

veröffentlichen und Links zu verwandten Telegram- oder 

anderen Social-Media-Kanälen bereitstellen. Sie werden 

sowohl für die Veröffentlichung terroristischer Inhalte 

(z.B. Aktions-Aufrufe) als auch für die Veröffentlichung 

von Spendenkampagnen und Links zu Fundraising-Kam-

pagnen missbraucht, die vorgeblich für humanitäre Hilfe 

werben, in Wirklichkeit aber Gelder für Terroranschlä-

ge sammeln. Die vermeintlichen Spendengelder werden 

unter anderem via Banküberweisung und andere Arten 

elektronischer Überweisung, Kreditkartenzahlungen 

sowie über den Austausch mittels Kryptowährungen 

(wie BTC, ETH, USDT, USDC und TRX) gesammelt.

2.  Mögliche Indikatoren im Einzelnen 
(die Aufzählung ist nicht abschließend)

• Kryptoadressen, Bankkonten, digitale Zahlungsmittel 

usw., die auf Hamas-nahen Social-Media-Plattformen 

veröffentlicht werden oder Links zu solchen Plattfor-

men aufweisen.

• Verwendung von Phrasen und Zahlencodes bei der 

Überweisung von Geldern, die auf einen Zusammenhang 

mit dem Terrorismus im Allgemeinen oder zu den aktu-

ellen Ereignissen hindeuten. Zum Beispiel Geldüberwei-

 
 

 

 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (Financial Intelligence Unit – FIU) ist 

die nationale Zentralstelle für die Entgegennahme, Sammlung und Auswertung von Meldun-

gen über verdächtige Finanztransaktionen, die im Zusammenhang mit Geldwäsche oder Ter-

rorismusfinanzierung stehen könnten. Als „Intelligence-Einrichtung“ führt die FIU strategische 

und operative Analysen der von den Verpflichteten übersendeten Verdachtsmeldungen durch. 

 

Mit Wirkung zum 01.01.2020 wurde das Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schwe-

ren Straftaten (Geldwäschegesetz – GwG) um wichtige Regelungen ergänzt. Unter anderem 

wurde mit der Gesetzesänderung auch die Pflicht zur elektronischen Registrierung bei der FIU 

für Verpflichtete eingeführt und zwar unabhängig von der Abgabe einer Verdachtsmeldung (§ 

45 Abs. 1 S. 2 GwG). Hierfür stellt die FIU das elektronische Meldeportal goAML Web zur 

Verfügung. Die Pflicht zur Registrierung besteht mit Inbetriebnahme des neuen Informations-

verbundes der FIU, spätestens jedoch ab dem 01. Januar 2024. Das Bundesministerium der 

Finanzen gibt den Tag der Inbetriebnahme des neuen Informationsverbundes der Zentralstelle 

für Finanztransaktionsuntersuchungen im Bundesgesetzblatt bekannt (§ 59 Abs. 6 GwG). 

Generalzolldirektion - FIU, Postfach 85 05 55, 51030 Köln GENERALZOLLDIREKTION 
Financial Intelligence Unit (FIU) 
Direktion X, Fachgebiet A.322 
Nationale Zusammenarbeit – Gewer-
betreibende und weitere Verpflichtete – 
Ansprechpartner: 
Herr Reuter 
Tel: +49 (0) 3581/3759450  
E-MAIL: Registrierung.fiu@zka.bund.de 
ANSCHRIFT: 
Postfach 85 05 55 
51030 Köln 
www.fiu.bund.de 
 

DATUM: 31.05.2021 
 

nur per E-Mail 
Verpflichtete nach GwG 
 
  
 

BETREFF Informationen zur Registrierung für das elektronische Mel-
deportal goAML Web der Financial Intelligence Unit 
 BEZUG -- 
 ANLAGEN -- 
 GZ SV 6002 - 2021.RUN.800001 - DVIII.D.32  
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sungen an Organisationen, deren Verwendungszweck 

auf eine Verbindung zum Terrorismus hindeuten, wie 

etwa der Name eines berühmten Märtyrers, Stichworte 

wie „Dschihad / Jihad“ oder ein explizit erklärter Zweck, 

der Kampfhandlungen oder schwere Straftaten zu un-

terstützen scheint.

•  Ungewöhnliche Aktivitäten, die von Familienmitglie-

dern der mit terroristischen Handlungen in Verbindung 

stehenden Personen oder von Entitäten, die mit einer 

terroristischen Organisation in Verbindung stehen, 

durchgeführt werden.

• Einfuhr von Waren aus dem Ausland und Verkauf die-

ser Waren in Konfliktgebiete. Insbesondere dann, wenn 

die Bezahlung der Waren durch einen scheinbar unbe-

teiligten Dritten erfolgt.

• Eröffnung eines Kontos und unmittelbare Durchfüh-

rung umfangreicher Finanzaktivitäten für humanitäre 

Zwecke.

• Zahlungen, die über eine Website getätigt werden, die 

auf den ersten Blick unverdächtig erscheint, bei näherer 

Betrachtung jedoch Hinweise auf Verbindungen zu ei-

ner terroristischen Vereinigung erkennen lässt.

• Medienbeiträge, die Hinweise auf Organisationen 

enthalten, die an finanziellen Aktivitäten im Zusammen-

hang mit der Hamas, dem PIJ oder anderen assoziierten 

Organisationen beteiligt sind.

• Nutzung einer Postadresse durch eine NPO oder ihr 

verbundener Organisationen, die von Organisationen 

verwendet werden, die im Verdacht terroristischer Ak-

tivitäten stehen.

• Tätigkeiten oder Vermögenswerte von NPOs, ein-

schließlich ihrer Bankkonten oder Schließfächer, die 

mit Entitäten in Verbindung gebracht werden können, 

gegen die bereits Verbote erlassen wurden oder beab-

sichtigt sind; Vgl. https://www.bmi.bund.de/DE/themen/

sicherheit/extremismus/vereinsverbote/vereinsverbo-

te-artikel.html.

• NPOs, die Banküberweisungen an andere NPOs vor-

nehmen, von denen bekannt ist, dass sie mit terroristi-

schen Aktivitäten oder deren Finanzierung in Verbin-

dung gebracht werden können.

• Eingang eines Überweisungsauftrags an eine einschlä-

gig bekannte Organisation oder eine Entität, die dieser 

nahe steht.

• Hinweise darauf, dass Spendenzahler, Partner, Lie-

feranten oder Begünstigte von NPOs selbst mit terro-

ristischen Aktivitäten in Verbindung gebracht werden 

können oder Organisationen nahestehen, die ihrerseits 

in terroristische Aktivitäten involviert sind.

•  Eine Organisation, die plötzlich Spenden vereinnahmt, 

die zuvor an eine Organisation gespendet wurden, de-

ren Aktivitäten untersagt wurden.

3.  Weitere Hinweise

•  Liegen dem Verpflichteten nach Würdigung eines 

Sachverhalts Tatsachen vor, die darauf hindeuten, dass 

ein Geschäftsvorfall, eine Transaktion oder ein Vermö-

gensgegenstand im Zusammenhang mit Terrorismusfi-

nanzierung steht, muss dieser Sachverhalt unabhängig 

vom Wert des betroffenen Vermögensgegenstandes 

oder der Transaktionshöhe unverzüglich der FIU gemel-

det werden. Hierzu ist bei Abgabe der Meldung über das 

Meldeportal „goAML Web“ im Eingabefeld „Angabe des 

Meldegrunds“ zwingend der Indikator

A2000 – Terrorismusfinanzierung

zu setzen.

•  Weitere umfassende Hintergrundinformationen zum 

Thema „Islamismus und islamistischer Terrorismus“ kön-

nen insbesondere der Internetseite des Bundesamtes 

für Verfassungsschutz unter https://www.verfassungs-

schutz.de/DE/verfassungsschutz/der-bericht/vsb-isla-

mismus-und-islamistischer-terrorismus/2022-vsb-is-

lamismus-und-is-lamistischer-terrorismus-artikel.html 

entnommen werden.

Hinweis zum Datenschutz

Informationen zum Datenschutz werden Ihnen im Inter-

netauftritt der Zollverwaltung unter www.zoll.de oder 

bei Bedarf in jeder Zolldienststelle bereitgestellt.  

 
 

 

 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
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die nationale Zentralstelle für die Entgegennahme, Sammlung und Auswertung von Meldun-
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rorismusfinanzierung stehen könnten. Als „Intelligence-Einrichtung“ führt die FIU strategische 

und operative Analysen der von den Verpflichteten übersendeten Verdachtsmeldungen durch. 
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für Verpflichtete eingeführt und zwar unabhängig von der Abgabe einer Verdachtsmeldung (§ 
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Nationale Zusammenarbeit – Gewer-
betreibende und weitere Verpflichtete – 
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Herr Reuter 
Tel: +49 (0) 3581/3759450  
E-MAIL: Registrierung.fiu@zka.bund.de 
ANSCHRIFT: 
Postfach 85 05 55 
51030 Köln 
www.fiu.bund.de 
 

DATUM: 31.05.2021 
 

nur per E-Mail 
Verpflichtete nach GwG 
 
  
 

BETREFF Informationen zur Registrierung für das elektronische Mel-
deportal goAML Web der Financial Intelligence Unit 
 BEZUG -- 
 ANLAGEN -- 
 GZ SV 6002 - 2021.RUN.800001 - DVIII.D.32  
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Die Gewinner des 11. Soldan Moot Courts kommen von 

der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Das 

Team II setzte sich in einem spannenden Finale gegen 

das Team I der Bucerius Law School aus Hamburg durch. 

Rechtsanwalt Michael Eckert, Vorstand der gemeinnüt-

zigen Hans Soldan Stiftung, zeichnete Tobias Brendel, 

Lukas Collier, Tina Kunath und Helena Wartenberg mit 

dem Hans Soldan Preis für die beste mündliche Ver-

handlung aus: Er überreichte ihnen Einkaufsgutscheine 

sowie Gutscheine für die eigene Anwaltsrobe. Die Preis-

trägerinnen und Preisträger hätten in der mündlichen 

Verhandlung ihr Talent, ihr Fachwissen und vor allem 

Ihre besondere Eignung für den Anwaltsberuf bestens 

unter Beweis gestellt, lobte Eckert. 

Mit ihrem großen Verhandlungsgeschick beeindruckte 

auch Carlotta Schmeding von der Bucerius Law School 

(Team II) die Fachjury. Sie erhielt den Preis des Deut-

schen Juristen-Fakultätentages für die beste mündliche 

Einzelleistung. Der zweite Platz ging an Simon Rösler, 

ebenfalls vom Team II der Bucerius Law School. Den 

dritten Platz teilten sich Mara Diehl von der Bucerius 

Law School (Team I) und Jonas Koschmieder von der 

Universität Bielefeld. 

Für ihre hervorragenden Leistungen in den schriftlichen 

Runden wurden das Team I der Humboldt Universität zu 

Berlin für die beste Klageschrift mit dem Preis der Bun-

desrechtsanwaltskammer sowie das Team der Universi-

tät Münster mit dem Preis des Deutschen Anwaltsver-

eins für den besten Beklagtenschriftsatz ausgezeichnet. 

Prof. Dr. Christian Wolf, Leiter des Instituts für Prozess- 

und Anwaltsrecht (IPA) in Hannover und wissenschaft-

licher Organisator dieses studentischen Wettbewerbs, 

freute sich neben dem besonderen Engagement und 

den guten Leistungen der Teilnehmenden vor allem auch 

über das rege Interesse an der Veranstaltung. Seit 2013 

findet nun der bundesweite Wettbewerb jährlich statt. 

Neben der Hans Soldan Stiftung als Hauptsponsor wird 

der Moot Court von der Bundesrechtsanwaltskammer, 

dem Deutschen Anwaltverein sowie dem Deutschen Ju-

risten Fakultätentag unterstützt. Mit 20 teilnehmenden 

Fakultäten aus dem ganzen Bundesgebiet wurde die 

bisherige Höchstzahl erreicht. Insgesamt sind in diesem 

Jahr 31 Teams nach Hannover gereist.  

Über Soldan

Die Hans Soldan GmbH in Essen ist der führende An-

bieter für Kanzleibedarf, Fachmedien und Bürodienst-

leistungen für Anwälte, Notare, Steuerberater und 

Wirtschaftsprüfer. Mit seinem umfangreichen Dienst-

leistungsangebot hat sich das Unternehmen längst vom

Versandhändler zu einem innovativen Serviceanbieter 

des digitalen Zeitalters entwickelt. Dazu zählt eine Viel-

zahl an intelligenten Produkten und Dienstleistungen, 

mit denen sich Kanzleien für die zunehmende Digitali-

sierung rüsten.

Weitere Informationen finden Sie unter soldan.de sowie 

digitalkanzlei.de 

Gewinner des Soldan Moot Courts

http://www.soldan.de
http://digitalkanzlei.de
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Großen Applaus gab es für die Gewinnerinnen und Ge-

winner des 12. ReNo-Preises. „Sie alle haben Ihr pro-

fundes fachliches Können eindrucksvoll unter Beweis 

gestellt“, sagte Soldan-Geschäftsführer Christian Lieb 

anlässlich der Preisverleihung auf der feierlichen Abend-

veranstaltung des Deutschen Rechts- und Notarfach-

wirttages. Die beliebte Weiterbildungsveranstaltung für 

Kanzleimitarbeitende fand am 17. und 18. November 

2023 in Kassel statt. 

Der 1. Platz ging in diesem Jahr an Heike Hofmann-

Lazaridis. Die geprüfte Rechtsfachwirtin arbeitet in 

der Kanzlei Caspers Mock in Frankfurt, ist aber gerade 

in Elternzeit. Es sei eine besondere Herausforderung, 

diesen anspruchsvollen Wettbewerb auch noch mit ei-

nem Baby zu absolvieren, betonte Ronja Tietje, geprüf-

te Rechtsfachwirtin und Notarfachwirtin und Beraterin 

für Anwalts- und Notarkanzleien, in ihrer Laudatio. Die 

glücklichere Gewinnerin gestand auch ein, dass sie meist 

erst am späteren Abend dazu gekommen sei, sich mit 

den Aufgaben zu beschäftigen. Vor allem das Lösen der 

RVG-Fragen sei ohne Software zeitaufwändig gewesen, 

da sie alles selbst schreiben und ausrechnen musste, 

was normalerweise das Programm übernimmt, so Heike 

Hofmann-Lazaridis. 

Über den 2. Platz durfte sich Florian Starke freuen. Er 

arbeitet seit 2019 in der Kanzlei Lucia Schwienbacher in 

München, besser bekannt unter Digitalkanzlei. Das junge 

Team setzt konsequent auf digitale und optimierte Pro-

zesse; Aktenberge gibt es dort nicht mehr. Das eröffnet 

auch Florian Starke die Möglichkeit, zumindest zu einem 

Teil vom Homeoffice aus zu arbeiten. Er selbst bezeich-

net sich als „sehr wissbegierig“ – was ihn sicherlich auch 

zur erfolgreichen Teilnahme an dem ReNo-Wettbewerb 

geführt hat. 

Mit dem 3. Platz wurde Sophie Behm ausgezeichnet. Sie 

arbeitet seit 2011 in der Kanzlei Rüping Unger Partner-

schaft mbB in Hannover, die sich auf Verwaltungsrecht 

und Medizinrecht spezialisiert hat. Seit zwei Jahren hat 

Sophie Behm ihre Weiterbildung zur geprüften Rechts-

fachwirtin abgeschlossen und kümmert sich seitdem als 

Bürovorsteherin um alle organisatorischen Belange in 

der Kanzlei. 

Für ihre hervorragenden Leistungen wurden die Ge-

winnerinnen und Gewinner mit einem Preisgeld von 

insgesamt 6.000 Euro belohnt. Ihr umfangreiches Wis-

sen mussten sie dafür zunächst in einem Multiple- 

Choice-Onlinetest, dann in einer schriftlichen Haus-

arbeit und schließlich in einer mündlichen Online- 

Prüfung zu Fachthemen wie Gebühren, Kanzlei- 

Organisation, EDV / IT und Zwangsvollstreckung unter 

Beweis stellen.  

Soldan feiert Gewinnerinnen und Gewinner  
des 12. ReNo-Preises
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Steuerpflichtige Kapitaleinkünfte 
 durch Prozess- und Verzugszinsen

Kapitaleinkünfte werden in Deutschland grundsätzlich 

durch die auszahlenden Stellen durch Abzug an der 

Quelle besteuert. Ist eine Besteuerung bei Auszahlung 

der Kapitalerträge an der Quelle erfolgt, brauchen die 

Kapitaleinkünfte nicht mehr im Rahmen der Steuerer-

klärung angegeben werden (Abgeltungsteuer). 

Ausnahmen ergeben sich bspw. wenn Kapitalerträge 

durch Private ausgezahlt werden, bspw. bei Darlehen 

zwischen Privatleuten. Diese Kapitalerträge müssen 

durch den Empfänger in seiner Einkommensteuererklä-

rung angegeben werden. Hierunter fallen insbesonde-

re auch Prozess- und Verzugszinsen, die zwischen den 

Verfahrensbeteiligten im Privatbereich abgewickelt 

werden und die ebenfalls zu steuerpflichtigen Kapital-

einkünften führen. 

Da den Finanzbehörden und Gerichten die Höhe, der 

Zuflusszeitpunkt und die Werthaltigkeit der im Urteil ti-

tulierten Zinsansprüche nicht bekannt sind, befürchtet 

der Bundesrechnungshof (BRH) ein mögliches Vollzugs-

defizit bei der Besteuerung von Prozess- und Verzugs-

zinsen.1 Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) 

geht nicht davon aus, dass Steuerpflichtige wissentlich 

Prozess- und Verzugszinsen nicht in ihren Steuererklä-

rungen angeben. Es kann jedoch nicht ausgeschlossen 

werden, dass die Erklärung solcher Zinsen mitunter 

irrtümlich unterbleibt, weil die Steuerpflichtigen und 

ihre Berater davon ausgehen, diese seien steuerfrei. 

Um diesem möglichen Irrtum entgegen zu wirken, hat 

der Bundesrechnungshof das Bundesministerium der 

Finanzen aufgefordert, mit Aufklärungskampagnen eine 

höhere Sensibilität für das Thema zu schaffen. Die Auf-

klärung soll sich in erster Linie an Rechtsvertreter/

Steuerberater/ Lohnsteuerhilfevereine als Adressaten 

fokussieren. Ein solcher Hinweis soll die Rechtsbera-

ter aktiv auffordern, ihre Mandanten nach dem Obsie-

gen in einem Prozess entsprechend über die Steuer-

pflicht von Prozess- und Verzugszinsen zu informieren.  

⬅Rechtsanwaltskammer Braunschweig  4 |  2023

Berlin, 06.09.2023  |  MR Matthias Hensel

1   Vgl. Bundesdrucksache 19/25350 , S. 111 f.

https://dserver.bundestag.de/btd/19/253/1925350.pdf
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Die Hülfskasse Deutscher Rechtsanwälte hat die-

ses Jahr ein Jubiläum zu feiern und startet im Ok-

tober 2023 mit der 75. Weihnachtspendenaktion! 

Das heißt, seit 1948 sammelt die Hülfskasse Spen-

den für bedürftige Personen innerhalb der Anwalt-

schaft. Die Aktion läuft, wie bisher, bundesweit.

Auch im vergangenen Jahr folgten erfreulich viele Men-

schen dem Aufruf zur Solidarität. Für Bedürftige inner-

halb der Anwaltschaft gingen 210.550 Euro an Spen-

den ein. Die Hülfskasse dankt allen Spenderinnen und 

Spendern sehr herzlich im Namen der Unterstützten. 

Die Mittel ermöglichten es, bundesweit an bedürftige 

Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte sowie deren 

Familien einen großzügigen Betrag auszuzahlen. Er-

wachsene und Kinder freuten sich über jeweils 700,00 

Euro. So unterstützte die Hülfskasse zum Beispiel einen 

Rechtsanwalt und seine vier Kinder in Norddeutsch-

land. Der Anwalt leidet an einer unheilbaren Nerven-

krankheit und ist seit mehreren Jahren arbeitsunfähig.

Gerade in dieser nach wie vor schwierigen Zeit mit stei-

genden Kosten hoffen viele Bedürftige auf eine finanzi-

elle Beihilfe. Bitte unterstützen Sie uns dabei – dann wird 

auch unsere 75. Weihnachtsspendenaktion ein Erfolg!

In diesem Rahmen bittet die Hülfskasse um Kontakt-

aufnahme, sollten den Lesern Kolleginnen und Kollegen 

in Schwierigkeiten bekannt oder jemand selbst betrof-

fen sein. Der karitative Verein unterstützt nicht nur in 

seinen vier Mitgliedskammerbezirken beim Bundesge-

richtshof, Braunschweig, Hamburg und Schleswig-Hol-

stein, sondern auch in den anderen 24 Kammerbezirken.

Spendenmöglichkeiten
 

Online: https://huelfskasse.de/spenden/

Bank für Sozialwirtschaft

IBAN DE22 3702 0500 0020 1442 11

Kontakt
 

info@huelfskasse.de

www.huelfskasse.de

75. Weihnachtsspendenaktion  
der Hülfskasse Deutscher Rechtsanwälte

⬅Rechtsanwaltskammer Braunschweig  4 |  2023

https://huelfskasse.de/spenden/
mailto:info%40huelfskasse.de?subject=Spende
www.huelfskasse.de
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Personalien

Neuzulassungen

Yildirim, Anja Maria Göttingen

Erdmann, Jan-Julius Hann. Münden

Meier, Karl Ludwig Braunschweig

Kielhorn, Niklas Felix Bad Gandersheim

Honka, Tristan Braunschweig

Anderweitige Zulassungen

Hüsing, Mathias Wolfenbüttel

Seifert, Theodor Braunschweig

Uhl, Thorsten Braunschweig

Pischel, Manon Wolfsburg

Vom 12.09.2023 bis 04.12.2023

⬅Rechtsanwaltskammer Braunschweig  4 |  2023
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Syndikusrechtsanwaltszulassungen / 
Erstreckungen der Syndikuszulassung

Richter-Reinhardt, Stefanie Wolfsburg

Steinhauer, Ella Salzgitter

Aebersold, Janine Helmstedt

Marxen, Karl Wolfsburg

Lautsch, Martin Braunschweig

Thiel, Maximilian Salzgitter

Raue, André Wolfsburg

Berghahn, Maria-Rosa Braunschweig

Morgenstern, Theda Kassel

Wieland, Christian Rosdorf

Witte, Eva Lena Wolfsburg

Vom 12.09.2023 bis 04.12.2023

⬅

Berufsausübungsgesellschaften

Diercks & Bernd Rechtsanwalts GmbH Duderstadt

Löschungen  
Widerruf / Wechsel des Kammerbezirks

Knop, Malte Braunschweig

Laves, Heinrich Einbeck

Hausherr, Joachim C. Braunschweig

Heise, Carola Göttingen

Gillert, Christian Alexander Einbeck

Mispagel, Moritz Braunschweig

Hönl-Gwerch, Conny Wolfsburg

Yazdani, Moshiraldin Mojib Göttingen

Schimmelpfennig, Axel Goslar

Vasel, Jürgen Göttingen
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Personalien

Neue Fachanwaltszulassungen

Verwaltungsrecht

Erturul, Erdal Wolfsburg

Strafrecht

Döhler, Katja Wolfsburg

Sozialrecht

Wuttke, Lukas Göttingen

Medizinrecht

Wuttke, Lukas Göttingen

Familienrecht

Piepenhagen, Sandra Braunschweig

Arbeitsrecht

Burghardt, Stefan Göttingen

Wuttke, Lukas Göttingen

Vom 12.09.2023 bis 04.12.2023
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Seminare  |  Fortbildungen 
der Rechtsanwaltskammer Braunschweig
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Seminaranmeldungen –  
für Sie jetzt noch einfacher !

Sie können sich selbst direkt über unsere Homepage  

für unsere Seminare anmelden. 

Gehen Sie hierfür einfach auf unserer Internetseite  

in die Rubrik Fortbildung / Anwälte. Dort sehen Sie  

eine Übersicht der geplanten Seminare.  

Entweder klicken Sie direkt in der Tabelle auf  

„Jetzt buchen“ oder Sie scrollen etwas weiter  

nach unten und finden neben weiteren Details  

zu den jeweiligen Veranstaltungen den Button 

„Hier gelangen Sie zur Buchung“.  
Dort geben Sie nun Ihre Daten ein und erhalten  

Ihre Anmeldebestätigung / Rechnung per E-Mail. 

Unser aktuelles Seminarangebot finden Sie hier.

https://www.rak-braunschweig.de/fortbildung/anwaelte.html%23/


25

Veranstaltungen

⬅Rechtsanwaltskammer Braunschweig  4 |  2023

Berlin, 20.11.2023    |   Terminankündigung Julia Haass, Springer Medizin Verlag

29. Pflege-Recht-Tag

26. und 27.01.2024 in Berlin

Zum Jahresbeginn veranstaltet der Springer Medizin 

Verlag in Kooperation mit der AG Sozialrecht des Deut-

schen Anwaltvereins und der Zeitschrift Medizinrecht 

den 29. Pflege-Recht-Tag im Rahmen des Kongresses 

Pflege 2024.

Am 26. und 27. Januar 2024 stehen folgende hoch-
karätig besetzte Themen auf dem Programm: 

•   Umsetzung der Richtlinien zur Tariftreue

•   Schiedsstellenentscheidungen im Pflegerecht

•   Assistenzkräfte und Vorbehaltsaufgaben

•   Personalbemessung im Krankenhaus

•   Vergütung unternehmerischen Risikos

•   Drohende Insolvenz, Restrukturierung, Schutzschirm

•   Telematik und Datenschutz

Für die Veranstaltung wird eine Bescheinigung über 

15 Zeitstunden nach der Fachanwaltsordnung ausge-

stellt. Sie deckt Themenbereiche sowohl für Sozial- als 

auch Medizinrecht ab. Mitglieder des Deutschen An-

waltvereins sowie weiterer Berufsverbände erhalten 

Ermäßigung auf die Teilnahmegebühr.

Inhaltlich zeichnen für die juristische 
Fachveranstaltung verantwortlich: 

•   Prof. Dr. Peter Udsching 

Vorsitzender Richter am Bundessozialgericht a. D.

•   Prof. Dr. Thomas Weiß  

Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht,  

Justiziar der Pflegeberufekammer Schleswig-Holstein,  

Lehrbeauftragter an der Fachhochschule Kiel,  

Vorsitzender der Schiedsstelle SGB XI 

Schleswig-Holstein a. D.

•   Prof. Ronald Richter  

Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuerrecht,  

Professor für Sozialrecht und 

Lehrbeauftragter an der HAW Hamburg

Programm und Anmeldung

https://www.gesundheitskongresse.de/berlin/2024/

pflege-recht-tag/   

https://www.gesundheitskongresse.de/berlin/2024/pflege-recht-tag/
https://www.gesundheitskongresse.de/berlin/2024/pflege-recht-tag/


Veranstaltungen

Mit der Kooperation für Online-Fortbildungen zwischen 

der Rechtsanwaltskammer Braunschweig und dem 

Deutschen Anwaltsinstitut e. V. (DAI) können Kammer-

mitglieder und deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

zu einem ermäßigten Kostenbeitrag auf ein umfassen-

des eLearning-Angebot zugreifen. 

DAI eLearning Center

Das DAI eLearning Center eröffnet mit einem vielfäl-

tigen Angebot von unterschiedlichen Formaten und 

Themen eine praxisorientierte und flexible Art der 

Fortbildung vom eigenen Schreibtisch aus. Es bietet 

in den Gebieten der Fachanwaltsordnung textbasierte 

Online-Kurse zum Selbststudium und Online-Vorträge 

Live oder zum Selbststudium. Ergänzt wird das Angebot 

um weitere interessante Bereiche: Die videobasierten 

beA-Online-Kurse zeigen, wie das besondere elektro-

nische Anwaltspostfach eingerichtet und genutzt wer-

den kann. Die Mitarbeiter-Module erläutern interaktiv 

wichtige Themen des Kanzlei- bzw. Notariatsalltags.

Die Angebote mit der Kennzeichnung „Selbststudium“ 

sind für die Pflichtfortbildung gemäß § 15 Abs. 4 FAO 

geeignet. Mit diesen Kursen und Vorträgen können Teil-

nehmende bis zu 5 Stunden Ihrer Pflichtfortbildung er-

füllen. Online-Vorträge in der Live-Übertragung sind als 

Fortbildung nach § 15 Abs. 2 FAO geeignet und können 

somit für die gesamten 15 Zeitstunden genutzt werden.

Ihre Vorteile auf einen Blick

∙  Über 150 eLearning-Angebote

∙  Fortbildung in allen Fachgebieten der FAO

∙  Orts- und zeitunabhängig

∙  Gewohnt hohe DAI-Qualität

∙  Besondere Formate für Mitarbeiterinnen  

und Mitarbeiter

Einfache Anmeldung

Das eLearning-Angebot wird stetig erweitert und kann 

über die folgende Internetseite aktuell abgerufen und 

zu einem ermäßigten Kostenbeitrag für Mitglieder der 

Rechtsanwaltskammer Braunschweig und deren Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter gebucht werden: 

www.anwaltsinstitut.de/elearning

Bitte wählen Sie im Buchungsprozess den ermäßigten 

Kostenbeitrag für Mitglieder der Rechtsanwaltskam-

mer Braunschweig. Dieser beträgt 79,00 € für Online 

Kurse und 109,00 € für Online-Vorträge.

Weitere anschauliche Informationen im Video

Das DAI hat ein kurzes Video produziert, in dem das 

vollständige eLearning-Portfolio kompakt und verständ-

lich vorgestellt wird. Anhand von Beispielen wird ge-

zeigt, wie vielfältig die Fortbildungsmöglichkeiten sind 

und welche Besonderheiten und Vorzüge die einzelnen 

Angebote auszeichnen.   

Seminare für Anwälte

Online-Fortbildung in Kooperation mit dem DAI

Deutsches 

Anwaltsinstitut e. V.

Das DAI-Ausbildungsccenter in Bochum

Rechtsanwaltskammer Braunschweig  4 |  2023 26⬅
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Die Abrechnung von Terminsvertretungen gestaltet sich 

in der Praxis immer wieder als problemträchtig – nicht 

zuletzt, weil es unterschiedliche Arten der Beauftragung 

und damit auch der Abrechnung gibt. Der BGH hat im 

Mai 2023 zwei Entscheidungen zur Terminsvertretung 

getroffen, die einige grundlegende Änderungen mit sich 

bringen. Denn er lehnt sowohl die Abrechnung als auch 

die Erstattung der Kosten für einen im eigenen Namen 

beauftragten Terminsvertreter ab. „Gebührenpapst“ 

Norbert Schneider liefert deshalb mit der Neuauflage 

der Fachinfo-Broschüre „RVG kompakt: Terminsvertre-

tung korrekt abrechnen“ einen aktualisierten Überblick 

über die unterschiedlichen Modelle der Abrechnung so-

wie praxisrelevante Abrechnungsbeispiele. Abgerundet 

wird die Broschüre durch eine Marktübersicht, in der 

Plattformen zur Vermittlung von Terminsvertretungen 

vorgestellt werden.

23 Abrechnungsbeispiele für die Praxis
Bei einer Terminsvertretung kommen zwei Modelle in 

Betracht: die Terminsvertretung im Namen der Partei 

oder im Namen des Prozessbevollmächtigten. In der 

Fachinfo-Broschüre werden 23 daraus resultierende 

mögliche Anrechnungsszenarien erläutert.

Zum Autor
Gebührenexperte und Rechtsanwalt Norbert Schnei-

der ist einer der versiertesten Praktiker im Bereich 

des anwaltlichen Gebühren- und Kostenrechts. Er ist 

gefragter Referent bei Seminaren und Vorträgen sowie 

Autor zahlreicher Fachpublikationen. So hat er bereits 

eine Vielzahl an Werken zum RVG veröffentlicht und ist 

außerdem Autor der Fachinfo-Tabelle „Gerichtsbezirke 

2023“ und Mitherausgeber der AGS.

Link zum kostenlosen PDF-Download
https://www.rak-braunschweig.de/images/downloads/

FFI_PM_FiB_Abrechnung_Terminsvertretung_

Neuauflage.pdf

ISBN  978-3-96225-117-8

info@ffi-verlag.de

www.ffi-verlag.de
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RVG kompakt: Terminsvertretung korrekt abrechnen 
Neuauflage

Norbert Schneider

GRATIS

Fachinfo-Broschüre

RVG kompakt:  
Terminsvertretung korrekt abrechnen
23 Abrechnungsbeispiele für maximalen Gewinn 

2. Auflage 

Partnerunternehmen

Inkl.  
Marktübersicht

Plattformen  
für Termins- 
vertretung

https://www.rak-braunschweig.de/images/downloads/FFI_PM_FiB_Abrechnung_Terminsvertretung_Neuauflage.pdf
https://www.rak-braunschweig.de/images/downloads/FFI_PM_FiB_Abrechnung_Terminsvertretung_Neuauflage.pdf
https://www.rak-braunschweig.de/images/downloads/FFI_PM_FiB_Abrechnung_Terminsvertretung_Neuauflage.pdf
mailto:info%40ffi-verlag.de?subject=RVG%20kompakt%3A%20Terminvertretung%20korrekt%20abrechnen
https://freie-fachinformationen.de/
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Die Einführung von ChatGPT vor gut einem Jahr hat 

die Rechtsbranche aufgerüttelt: Die Fortschritte im Be-

reich der Künstlichen Intelligenz (KI) und das immens 

große Potenzial von ChatGPT wurden deutlich. Auch 

wenn sich der erste Hype gelegt hat: ChatGPT wird 

bleiben – das zeigt sich daran, dass viele Unternehmen 

und Kanzleien bereits auf den Chatbot setzen und Legal 

Tech-Anbieter die Technologie in ihre Dienstleistungen 

integrieren. Denn richtig eingesetzt bietet ChatGPT 

viele Möglichkeiten, die Arbeit von Anwältinnen und 

Anwälten zu verbessern und sie von repetitiven Tätig-

keiten zu entlasten.

Für Kanzleien, die ChatGPT effektiv nutzen möchten, 

bietet die Neuauflage der Fachinfo-Broschüre „Effizi-

enter arbeiten mit ChatGPT“ einen praxisorientierten 

Leitfaden. Zusätzlich zu überarbeiteten Beiträgen aus 

der 1. Auflage erhält die 2. Auflage der Broschüre eine 

Übersicht mit neuen Funktionen von ChatGPT, Tipps für 

den Einsatz von Microsoft Copilot im Kanzleialltag so-

wie eine Linkliste mit hilfreichen Tool- und Plugin-Tipps 

für ChatGPT.

Auszug aus dem Inhalt der Fachinfo-Broschüre
•   Tom Braegelmann: ChatGPT-FAQ für Kanzleien:  

Die wichtigsten Fragen und Antworten  

auf einem Blick

•   Melchior Neumann: Neue Funktionen von ChatGPT: 

Neue Einsatzmöglichkeiten für Kanzleien

•   Jan Dobinsky: Der Einsatz von Microsoft Copilot  

im Kanzleialltag – neue KI-Möglichkeiten  

in Word, Excel, PowerPoint und Teams

•   Johanna Weiers: ChatGPT als Assistent  

im Marketing – wie das Tool Ihre Kanzlei  

bei Marketing-Aufgaben unterstützen kann

•   Martin Figatowski: ChatGPT und Datenschutz –  

was muss in Kanzleien beachtet werden?

•   Nützliche Tools und Plugins für ChatGPT

•   Marktübersicht: Legal Tech-Anwendungen  

mit ChatGPT-Integration

Link zum kostenlosen PDF-Download
https://www.rak-braunschweig.de/images/downloads/FFI_

PM_FiB_Effizienter_Arbeiten_mit_ChatGPT_2_Auflage.pdf

ISBN  978-3-96225-155-0

info@ffi-verlag.de

www.ffi-verlag.de
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„Effizienter arbeiten mit ChatGPT“: Neuauflage der Fachinfo-
Broschüre stellt neue Funktionen von ChatGPT vor  
Die Einführung von ChatGPT vor gut einem Jahr hat die Rechtsbranche aufgerüttelt: Die 
Fortschritte im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) und das immens große Potenzial von 
ChatGPT wurden deutlich. Auch wenn sich der erste Hype gelegt hat: ChatGPT wird bleiben – 
das zeigt sich daran, dass viele Unternehmen und Kanzleien bereits auf den Chatbot setzen 
und Legal Tech-Anbieter die Technologie in ihre Dienstleistungen 
integrieren. Denn richtig eingesetzt bietet ChatGPT viele 
Möglichkeiten, die Arbeit von Anwältinnen und Anwälten zu 
verbessern und sie von repetitiven Tätigkeiten zu entlasten. 

Für Kanzleien, die ChatGPT effektiv nutzen möchten, bietet die 
Neuauflage der Fachinfo-Broschüre „Effizienter arbeiten mit 
ChatGPT“ einen praxisorientierten Leitfaden. Zusätzlich zu 
überarbeiteten Beiträgen aus der 1. Auflage erhält die 2. Auflage 
der Broschüre eine Übersicht mit neuen Funktionen von ChatGPT, 
Tipps für den Einsatz von Microsoft Copilot im Kanzleialltag sowie 
eine Linkliste mit hilfreichen Tool- und Plugin-Tipps für ChatGPT.   

Auszug aus dem Inhalt der Fachinfo-Broschüre:  

o Tom Braegelmann: ChatGPT-FAQ für Kanzleien: Die 
wichtigsten Fragen und Antworten auf einem Blick 

o Melchior Neumann: Neue Funktionen von ChatGPT: 
Neue Einsatzmöglichkeiten für Kanzleien  

o Jan Dobinsky: Der Einsatz von Microsoft Copilot im 
Kanzleialltag – neue KI-Möglichkeiten in Word, Excel, 
PowerPoint und Teams  

o Johanna Weiers: ChatGPT als Assistent im Marketing – wie 
das Tool Ihre Kanzlei bei Marketing-Aufgaben unterstützen kann 

o Martin Figatowski: ChatGPT und Datenschutz – was muss in Kanzleien beachtet 
werden?  

o Nützliche Tools und Plugins für ChatGPT  
o Marktübersicht: Legal Tech-Anwendungen mit ChatGPT-Integration  

Link zum kostenlosen PDF-Download: 
https://freie-fachinformationen.de/Fachinfo-
Brosch%C3%BCren/FFI_Effizienter_arbeiten_mit_ChatGPT_2.Auflage.pdf 
 
ePaper-Ansicht: https://freie-fachinformationen.de/#flipbook-df_20181  
 
ISBN: 978-3-96225-155-0 
 
Umfang: 342 Wörter à 2.776 Zeichen (inkl. Leerzeichen) 
Zur Veröffentlichung und honorarfrei. Hinweis oder Belegexemplar erbeten. 
„Freie Fachinformationen“ erstellt Fachinformationen für Freie Berufe. Anwältinnen und Anwälte sowie Steuerberaterinnen und Steuerberater erhalten 
hier wichtige Informationen von Top-Autor:innen kompakt und leicht verständlich verfasst. Dieser Dienst wird von Partnern aus der Wirtschaft finanziert 
und ist daher für die Leser gratis. 
 
Kontakt: 
FFI-Verlag, Inh. Markus Weins 
Leyboldstraße 12 
50354 Hürth 
Tel.: 02233 80575-12  
E-Mail: info@ffi-verlag.de  
Internetauftritt: www.ffi-verlag.de  
 

Fachinfo-Broschüre Effizienter 
arbeiten mit ChatGPT, November 
2023, 36 Seiten, im PDF-Format, 
gratis 

Effizienter arbeiten mit ChatGPT 
Neuauflage

https://www.rak-braunschweig.de/images/downloads/FFI_PM_FiB_Effizienter_Arbeiten_mit_ChatGPT_2_Auflage.pdf
https://www.rak-braunschweig.de/images/downloads/FFI_PM_FiB_Effizienter_Arbeiten_mit_ChatGPT_2_Auflage.pdf
mailto:info%40ffi-verlag.de?subject=Effizienter%20arbeiten%20mit%20ChatGBT
https://freie-fachinformationen.de/
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